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Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksversammlung Harburg

Antrag

CDU-Fraktion /  Bliefernicht, Rainer /  
Frommann, Lars /  Schneider, Uwe

Drucksachen–Nr.:

Datum:

22-1081

10.10.2025

Beratungsfolge
Gremium Datum

Antrag CDU betr. Auskömmliche Mittel für die Instandhaltung öffentlicher Infra-
strukturen im Doppelhaushalt 2027/28

Sachverhalt:
Hamburg präsentiert sich aus der Vogelperspektive als eine der grünsten Städte 
Deutschlands, ein Bild, das nicht nur Touristen begeistert, sondern auch für die Ham-
burgerinnen und Hamburger von großer Bedeutung ist. Die öffentlichen Grün- und Er-
holungsanlagen sind wesentliche Bestandteile unserer Lebensqualität, sie bieten Raum 
für Begegnung sowie Erholung und tragen maßgeblich zur Attraktivität unserer Quartie-
re bei. Sie sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch entscheidend für die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels und die Verwirklichung gesellschaftlicher 
Ziele wie Inklusion und lebenslanges Wohnen im Quartier.

Die Pflege der bestehenden Grünflächen und Spielplätze im Bezirk Harburg sowie der 
durch die Neubaugebiete in Süderelbe hinzugekommenen bzw. geplanten weiteren 
Flächen werden in den kommenden Jahren zu einem weiteren Verzehr der Mittel für 
das Erhaltungsmanagement Grün beitragen. Seit 2019 wird im Doppelhaushalt der 
Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) die Rahmenzuweisung (RZ) für konsumptive 
Mittel des Erhaltungsmanagements Grün (EHM Grün) fortgeschrieben und immer wie-
der Kürzungsansätzen unterworfen.

Die Herausforderungen für die Pflege und den Erhalt unserer Grünanlagen wachsen 
stetig. Mit einem wachsenden Bezirk und steigendem Flächennutzungsdruck im öffent-
lichen Raum durch benötigte Grünanlagen und Spielplätze steigen die Anforderungen 
an Planungen und den Erhalt von Stadtgrün. Auch die Folgen des Klimawandels wirken 
sich auf die Erhaltung aus: Sturmschäden, vermehrte Wässerungs- und Schnittmaß-
nahmen bis hin zu Fällungen und Ersatzpflanzungen sowie Starkregen und Ausspülun-
gen führen zu einem deutlich erhöhten Aufwand.

Die finanzielle Ausstattung für das EHM Grün ist seit 2019 nominell gleichgeblieben, 
was angesichts der Inflation zu einem erheblichen Kaufkraftverlust geführt hat. Ein Aus-
tausch mit dem Statistischen Bundesamt ergab, dass die Preise für Landschaftsbauar-
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beiten im Zeitraum von 2019 bis 2024 um 66 % gestiegen sind. Dieser Trend setzt sich 
voraussichtlich auch im kommenden Doppelhaushalt fort. In der Gesamtbetrachtung 
sank die zur Beschaffung von Material und Leistungen zur Verfügung stehende Kauf-
kraft im Jahr 2024 innerhalb von sechs Jahren um 48 % auf 52 % des Ausgangswertes 
von 2019. Am Ende des Doppelhaushalts 2025/26 würde dieser Wert, linear fortge-
schrieben, auf 46 % der Kaufkraft der RZ Grün von Anfang 2019 absinken.

Zusätzlich zu dieser allgemeinen Entwicklung sind in den Bezirken spezifische Sonder-
effekte zu verzeichnen:

• Flächenzuwächse: In den letzten 10 Jahren sind neue Grünflächen und Spielplätze 
hinzugekommen, ohne dass die RZ Grün entsprechend angepasst wurde. 

• Unterhaltungsintensivere Gestaltung (investiv): Grünanlagen und Spielplätze wurden 
aufgrund des stark erhöhten Nutzungsdrucks (Wohnungsbauoffensive, verändertes 
Freizeit- und Sozialverhalten) sowie veränderter Anforderungen (Generationenwechsel, 
Inklusion, Klimawandel, Klimafolgen, ökologisch/biodiverse Ausprägung) zunehmend 
dichter und teurer umgestaltet und ausgestattet. Dies hat weitreichende Auswirkungen 
auf die Quantität und Qualität der erforderlichen Unterhaltungsleistungen.

• Klimawandel (konsumptiv): Der bereits eingetretene Klimawandel hat den quantitati-
ven Aufwand für die Baum- und Gehölzpflege (Beseitigung von Sturmschäden, Zahl der 
erforderlichen Wässerungs- bzw. Schnittmaßnahmen bis hin zu Fällungen und Ersatz-
pflanzungen, Eichenprozessionsspinner etc.) sowie für die Flächenunterhaltung (ver-
mehrte Schäden durch Starkregen und Ausspülungen) deutlich steigen lassen.

• Gestiegener Nutzungsdruck auf die Flächen (konsumptiv): Ein verändertes, intensi-
veres Nutzungsverhalten bis hin zu stellenweiser Übernutzung, insbesondere in Zeiten 
der Corona-Pandemie, erhöhte den Unterhaltungsaufwand zusätzlich.

Die Summe dieser Effekte reduzieren das Budget pro Flächeneinheit, während Ausstat-
tungs- und Nutzungsänderungen sowie Aufwände für die Baumpflege den Mittelbedarf 
pro Flächeneinheit erhöhen und führen zu einer drastischen Reduzierung der Kaufkraft. 
Überschlägig wird die Kaufkraft zum Ende 2026 bei ungefähr einem Drittel der Kaufkraft 
vom Anfang 2019 liegen.

Eine ordnungsgemäße Pflege der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen innerhalb 
fachlicher Mindeststandards ist damit kaum mehr möglich. Die Arbeiten müssten sich 
nunmehr in weiten Teilen auf die Sicherstellung der Verkehrssicherung und auf die un-
mittelbare Gefahrenabwehr beschränken. Neue Freiraumplanungen müssen aufgrund 
fehlender Unterhaltungsmittel für die Folgezeit unterbleiben.

Getragen von der Ankündigung, dass mit dem Erhaltungsmanagement Grün (EMG) im 
Doppelhaushalt 2027/28 hamburgweit ein Mindest-Service-Level 3 eingeführt wird, soll-
te die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen stabilisiert und der Rückbau auf eine 
haushaltsehrliche, minimale Ausführung unterbleiben.

Petitum/Beschlussvorschlag:
Die Bezirksversammlung beschließt:
Die Bezirksamtsleitung möge sich gegenüber dem Senat und der Bürgerschaft dafür 
einsetzen, dass:

1. die Rahmenzuweisung EHM Grün für eine angemessene Unterhaltung (z. B. 
Ausgleich Kaufkraftniveau) im Doppelhaushalt 2027/2028 angehoben wird, 
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idealerweise auf das Kaufkraftniveau vom 01.01.2019, wie es sich im Dop-
pelhaushalt 2025/26 darstellt.

2. grundsätzlich eine gleichmäßige Verteilung der Mittel auf die Bezirke beibehal-
ten wird und Flächenzuwächse sich in den Rahmenzuweisungen strukturell 
wieder finden.

3. Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Sondereffekten, wie Flächenzuwäch-
sen und den Auswirkungen des Klimawandels, geprüft werden, um die 
spezifischen Bedarfe der Bezirke adäquat abbilden zu können.

Hamburg, am 10.10.2025

 


